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Stadt Bad Salzuflen 
 
359 Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen Sat-

zung vom 17.07.2013 zur Aufhebung der Wo-
chenmarktsatzung der Stadt Bad Sal zuflen 
vom 18.11.2003 und der Satzung über die Er-
hebung von Wochenmarktgebüh ren in der 
Stadt Bad Salzuflen vom 07.12.2006 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, (GO 
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 18.09.2012. (GV. NRW 2012, S. 436), der §§ 67, 70 
und 71 der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22.02.1999 (Bundesgesetzblatt I S. 202), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.03.2013 (Bundes-
gesetzblatt I 362) und der §§ 1, 2,4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969 S. 712/SGV. 610), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 GV. NRW 
2011 S. 687), hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen in seiner 
Sit zung am 17.07.2013 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
 

Die Wochenmarktsatzung der Stadt Bad Salzuflen vom 
18.11.2003 wird aufgehoben.  
 

§ 2 
 

Die Satzung über die Erhebung von Wochenmarktgebüh-
ren in der Stadt Bad Salzuflen vom 07.12.2006 wird aufge-
hoben. 
 

§ 3 
 

Diese Satzung tritt am 01.08.2013 in Kraft.  
 
Ausgefertigt  
Bad Salzuflen, den 18.07.2013  
Stadt Bad Salzuflen  
Der Bürgermeister  
 
 
Dr. Wolfgang Honsdorf  

 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende Aufhebungssatzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
Hinweis nach § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung NRW:  
 
" Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Sat zungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf ei nes Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfah ren wurde nicht durchge-
führt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
oder der Flächennutzungs plan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestim mung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzu-
weisen."  
 
Bad Salzuflen, den 18.07.2013  
 
Stadt Bad Salzuflen  
Der Bürgermeister  
 
 
Dr. Wolfgang Honsdorf 

KrBl. Lippe 13.08.2013 
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Stadt Barntrup 
 
360 1. Änderungssatzung der Satzung über die Er-

hebung von Vergnügungssteuer in der Stadt 
Barntrup (Vergnügungssteuersatzung) vom 
17.12.2012 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen – GO NRW – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV 
NRW 2023) und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712/SGV NRW. 610) -in den jeweils geltenden Fassungen- 
hat der Rat der Stadt Barntrup in seiner Sitzung vom 
16.07.2013 folgende 1. Änderungssatzung der Satzung 
über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt 
Barntrup beschlossen: 
 

§ 1 
Änderungen  

 
Die Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in 
der Stadt Barntrup wird wie folgt geändert:  
 

§ 4 
Steuererhebung 

 
(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschick-

lichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten 
bemisst sich bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach 
dem Einspielergebnis, bei Apparaten ohne Gewinnmög-
lichkeit nach deren Anzahl. Das Einspielergebnis ist der 
Betrag der elektronisch gezählten Brutto-Kasse. Dieser 
errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse 
zzgl. Röhren- bzw. Geldschein-Dispenser-Entnahme 
(sog. Fehlbetrag), abzüglich Röhren- bzw. Geldschein-
Dispenser-Auffüllung, Falschgeld, Prüftestgeld und 
Fehlgeld. 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 
Diese 1. Änderungssatzung der Satzung über die Erhe-
bung von Vergnügungssteuer in der Stadt Barntrup (Ver-
gnügungssteuersatzung) tritt am 01.07.2013 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 1. Änderungssatzung der Satzung über 
die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Barntrup 
(Vergnügungssteuersatzung) wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht.  
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NW. 
1994, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung: 
 
 
 

 
„Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann. Es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  

 
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung, der 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmung und des Flächen-
nutzungsplans ist auf die Rechtsfolgen nach Satz 1 hinzu-
weisen.“ 
 
Barntrup, 17.07.2013 
 
 
Dahle 
Bürgermeister 

KrBl. Lippe 13.08.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


